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(54) SPERRVORRICHTUNG, BESCHLAG UND FLÜGEL-RAHMENANORDNUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Sperrvorrichtung (1)
zur Kopplung mit wenigstens einer Treibstange (2, 3),
vorzugsweise zur Kopplung von wenigstens zwei
Treibstangen (2, 3), eines Beschlags (4), insbesondere
eines schwenkbaren Flügels (5) eines Fensters (6) oder
einer Tür und zur Anordnung im Falz zwischen dem Flü-
gel (5) und einem Flügelrahmen (27), aufweisend ein mit
benachbarten Treibstangen (2, 3) verbindbares Kopp-
lungselement (7) und eine mit dem Kopplungselement
(7) und/oder einer Treibstange (2, 3) verbindbare Sperre
(8), wobei die Sperre (8) an ihrem einen Endbereich (9)
einen Verbindungsabschnitt (10) zur Verbindung mit
dem Kopplungselement (7) und/oder einer Treibstange
(2, 3) und an ihrem anderen Endbereich (11) einen freien
Sperrabschnitt (12) aufweist, wobei der Sperrabschnitt
(12) ein Eingriffsmittel (13) zum Eingreifen in eine korre-
spondierende Aufnahme (14) des Flügels (5) aufweist,
wobei der Sperre (8) ein Freigabemittel (17) zur Betäti-
gung des Sperrabschnitts (12) zugeordnet ist
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sperrvorrichtung zur
Kopplung an wenigstens eine, bevorzugt wenigstens
zwei, Treibstange(n) eines Treibstangenbeschlags bzw.
eines Beschlags. Der Beschlag ist insbesondere der Be-
schlag eines schwenkbaren Flügels eines Fensters oder
einer Tür, wobei er insbesondere zur Anordnung im Falz
des Flügels vorgesehen ist. Bevorzugt ist der Beschlag
der Bestandteil eines Drehflügels. Des Weiteren betrifft
die Erfindung noch den Beschlag selbst, nämlich den
Beschlag eines, insbesondere schwenkbaren, Flügels
eines Fensters oder einer Tür. Zudem betrifft die vorlie-
gende Erfindung noch eine Flügel-Rahmenanordnung
einer Tür oder eines Fensters.
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft das techni-
sche Gebiet von Sperr- und Schließeinrichtungen für
Fenster. Vorzugsweise liegt die vorliegende Erfindung
auf dem technischen Gebiet der Öffnungsbegrenzer für
Fenster oder Türen, insbesondere mit absturzsicherer
Funktion. Bei absturzsicheren Fenstern oder Türen ist
es so, dass bei einem Aufschwenken des Fensters oder
der Tür eine Öffnungsbegrenzung gegeben ist. Die ma-
ximale Öffnungsweite ist dabei in unterschiedlichen DIN-
Normen geregelt. Allgemeine Anforderungen an Fenster
sind in DIN 18055 (Stand November 2021) festgelegt.
Die Anforderungen bei Öffnungsbegrenzern, die für eine
absturzsichere Öffnung eingesetzt werden können, sind
insbesondere in der DIN EN 13126-5:2015-01 (Stand
November 2021) geregelt. Dabei kann eine Prüfung der
Öffnungsbegrenzer beispielsweise nach der vorgenann-
ten DIN EN 13126-5 (Stand November 2021) erfolgen.
Insbesondere sind dabei Öffnungsweiten von 89 bzw.
100 mm etabliert.
[0003] Um sicherzustellen, dass kein unsachgemäßes
Lösen eines Öffnungsbegrenzers erfolgt, ist es in der
Praxis bekannt, Sperrvorrichtungen vorzusehen, die ein
unbeabsichtigtes oder ungewünschtes Öffnen über die
eingestellte Öffnungsweite hinaus verhindern.
[0004] Allerdings können absturzsichere Fenster oder
Türen nicht ohne Weiteres zu Reinigungs-, Lüftungs-
oder Wartungszwecken geöffnet werden. Insbesondere
die Reinigung solcher Fenster ist mit einem hohen Auf-
wand verbunden, was zur Folge hat, dass nur selten bei
absturzsicheren Fenstern oder Türen eine Reinigung
vorgenommen wird.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die
Nachteile des Standes der Technik zu vermeiden oder
aber zumindest im Wesentlichen zu reduzieren.
[0006] Die vorgenannte Aufgabe wird durch eine
Sperrvorrichtung zur Kopplung mit wenigstens einer
Treibstange, vorzugsweise zur Kopplung von wenigs-
tens zwei Treibstangen, eines Beschlags, insbesondere
eines schwenkbaren Flügels eines Fensters oder einer
Tür, insbesondere eines Drehflügels, gelöst. Vorzugs-
weise ist der Beschlag zur Anordnung im Falz zwischen
dem Flügel und einem Flügelrahmen des Fensters oder
der Tür vorgesehen. Insbesondere ist der Flügel als

Drehflügel ausgebildet.
[0007] Erfindungsgemäß weist die Sperrvorrichtung
ein mit wenigstens einer benachbarten Treibstange ver-
bindbares Kopplungselement und eine mit dem Kopp-
lungselement und/oder einer Treibstange verbindbare
Sperre auf. Insbesondere kann die Sperre sowohl mit
einer Treibstange als auch mit dem Kopplungselement,
vorzugsweise kraftschlüssig, verbunden sein. Vorzugs-
weise ist die Sperre nur mit einer Treibstange und nicht
mit beiden Treibstangen verbunden, insbesondere kraft-
schlüssig verbunden. Das Kopplungselement ist jedoch
vorzugsweise mit zwei Treibstangen, insbesondere
kraftschlüssig, verbunden. Die Sperre kann sowohl mit
einer Treibstange und dem Kopplungselement als auch
nur mit dem Kopplungselement verbunden sein. Beide
Ausführungsformen sind letztlich möglich und von der
vorliegenden Erfindung umfasst.
[0008] Die Sperre weist erfindungsgemäß an ihrem ei-
nen Endbereich einen Verbindungsabschnitt zur Verbin-
dung mit dem Kopplungselement und/oder einer Treib-
stange und an ihrem anderen Endbereich einen freien
Sperrabschnitt auf. Dabei stellt die Sperre bevorzugt ei-
nen über den Verbindungsabschnitt eingespannten Fe-
derbügel dar, dessen federndes Ende den freien Sperr-
abschnitt bildet. Die Endbereiche beziehen sich insbe-
sondere auf die Endbereiche in Richtung der Längser-
streckung der Sperre. Vorzugsweise können die Endbe-
reiche im Bereich der stirnseitigen Enden angeordnet
sein, wobei sie jedoch nicht an die jeweilige Stirnseite
angrenzen müssen. Der Sperrabschnitt kann ein Ein-
griffsmittel zum Eingreifen in eine korrespondierende
Aufnahme, die insbesondere als Langloch ausgebildet
ist, des Flügels aufweisen.
[0009] Das Eingriffsmittel kann zur Begrenzung einer
Längsbewegung des Kopplungselementes durch An-
schlagen an wenigstens eine Wandung der Aufnahme
vorgesehen sein. Insbesondere ist die Aufnahme in ei-
nem Flügelprofil des Flügels angeordnet bzw. einge-
bracht worden.
[0010] Erfindungsgemäß ist der Sperre ein Freigabe-
mittel zur Betätigung des Sperrabschnitts zugeordnet.
Das Freigabemittel kann insbesondere als Werkzeug
ausgebildet sein, das in eine Eingriffsöffnung eingeführt
werden kann, insbesondere wobei das Freigabemittel
zur Betätigung der Sperre und insbesondere des federn-
den Endes der Sperre dienen kann.
[0011] Durch Betätigung der Sperre über das Freiga-
bemittel kann die Sperrvorrichtung von einem Sperrzu-
stand in einen Freigabezustand geführt bzw. überführt
werden. Der Sperrzustand zeichnet sich insbesondere
dadurch aus, dass das Eingriffsmittel in der Aufnahme
des Flügels angeordnet ist. Der Sperrzustand zeichnet
sich zudem dadurch aus, dass eine Längsbewegung des
Kopplungselementes - und somit eine mögliche Längs-
beweglichkeit der Treibstangen - durch Anschlagen an
eine Wandung der Aufnahme des Flügelprofils blockiert
werden kann. In der Freigabestellung kann dann jedoch
das Eingriffsmittel aus der Aufnahme herausbewegt wer-
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den, wodurch eine Längsbewegung des Kopplungsele-
mentes und demnach auch der Treibstangen freigege-
ben werden kann.
[0012] Die Längsbewegung kann insbesondere in
Längsrichtung der Treibstange(n) erfolgen. Die Längs-
richtung der Treibstangen kann insbesondere der Längs-
erstreckung der Treibstange(n) entsprechen bzw. ent-
lang dieser ausgerichtet sein.
[0013] Das erfindungsgemäße Zusammenwirken der
Bauteile der Sperrvorrichtung ist mit dem Vorteil ver-
knüpft, dass eine manipulationssichere Freigabe des
Kopplungselementes für eine Längsbewegung ermög-
licht wird. Dies gelingt dadurch, dass die Sperre mit dem
Eingriffsmittel in der Aufnahme im Sperrzustand ange-
ordnet sein kann und über Freigabe bzw. über Betätigung
mit dem Freigabemittel außerhalb der Aufnahme ange-
ordnet werden kann, wodurch eine Längsbewegung frei-
gegeben werden kann. Somit wird es insbesondere nur
Fachpersonal, das im Besitz des Freigabemittels ist, ge-
stattet, ein Freigeben der Sperrvorrichtung zu bewirken.
[0014] Die Sperrvorrichtung kann für unterschiedliche
Zwecke eingesetzt werden, die eine manipulationssiche-
re und/oder einen beschränkten Zugang bereitstellende
Sperrung des Treibstangenbeschlags benötigen. Be-
sonders bevorzugt ist der Einsatz für Öffnungsbegren-
zungseinrichtungen, insbesondere absturzsichere Öff-
nungsbegrenzungseinrichtungen, vorgesehen. Dabei
kann die Sperrvorrichtung mit der Öffnungsbegren-
zungseinrichtung derart gekoppelt sein, dass in der
Sperrstellung der Sperrvorrichtung der Öffnungsbegren-
zer mit den Treibstangen gekoppelt und zwischen dem
Rahmen und dem Flügel wirksam ist. Durch Überführen
der Sperrvorrichtung in die Freigabestellung kann ein
Entkoppeln des Öffnungsbegrenzers erreicht werden,
insbesondere so dass ein Aufschwenken des Fensters
gestattet wird.
[0015] Erfindungsgemäß wird somit die Möglichkeit
geschaffen, auf vergleichsweise einfache Art, insbeson-
dere zu Reinigungs-, Wartungs- und/oder Lüftungszwe-
cken, die Sperrung der wenigstens einen Treibstange
"außer Kraft" zu setzen.
[0016] Dadurch, dass die erfindungsgemäße Sperr-
vorrichtung derart ausgebildet sein kann, dass die Frei-
gabestellung "automatisch" durch Schließen des Fens-
tern oder der Tür in die Sperrstellung der Sperrvorrich-
tung überführt wird, wird eine weitere Fehlbediensiche-
rung gewährleistet. Letztlich kann vorgesehen sein, dass
das Eingriffsmittel nach Schließen des Fensters oder der
Tür "automatisch" zurück in die Aufnahme überführt wird
- und zwar bei entsprechender Betätigung des Treibstan-
genbeschlages, vorzugsweise über ein Betätigungsmit-
tel, insbesondere ein Griff.
[0017] Insbesondere kann so gewährleistet werden,
dass die Freigabe der Sperrvorrichtung stets im Beisein
des Bedienpersonals, das im Besitz des Freigabemittels
ist, durchgeführt wird. Sofern das Bedienpersonal das
Fenster oder die Tür wieder ordnungsgemäß geschlos-
sen hat, ist die Sperrvorrichtung erneut in den Sperrzu-

stand überführt worden.
[0018] Das Kopplungselement kann erfindungsgemäß
als Unterbrechungselement im Treibstangenbeschlag
und insbesondere als Unterbrechung der Treibstangen
angesehen werden. Durch die Unterbrechung des
Treibstangenbeschlags und/oder der Treibstangen mit-
tels des Kopplungselementes und dessen Möglichkeit
der Sperrung wird ermöglicht, dass die beiden Treibstan-
gen oder der Treibstangenbeschlag nur auf die vorge-
gebene bzw. gewünschte Art und Weise miteinander zu-
sammenwirken können. Bevorzugt ist vorgesehen, dass
eine unbeschränkte Kopplung der Treibstangen oder ei-
ne unbeschränkte Kopplung zwischen Kopplungsele-
ment und nur einer Treibstange nur im Freigabezustand
der Sperrvorrichtung ermöglicht wird, insbesondere wo-
bei in der Sperrstellung / im Sperrzustand der Sperrvor-
richtung eine begrenzte Kopplung, die eine Längsbewe-
gung der Kopplungselement - und somit insbesondere
eine Kopplung der Treibstangen - nur bis zum Anschla-
gen des Kopplungselementes an die Wandung zulässt,
der Treibstangen oder zwischen dem Kopplungselement
und der nur einen Treibstange vorliegt.
[0019] Die Sperrvorrichtung kann insbesondere in das
Flügelprofil eingelassen bzw. im Flügelprofil angeordnet
sein, wobei die Sperre und insbesondere das Kopplungs-
element im Treibstangenkanal des Profils angeordnet
sein kann/können. Letztlich kann eine Sperrfunktion ei-
nes Beschlaghubes durch die Sperrvorrichtung bewirkt
werden, die durch entsprechende Freigabe über das
Freigabemittel aufgehoben werden kann, so dass der
Beschlaghub freigegeben werden kann. Insbesondere
ist in der Freigabestellung der Öffnungsbegrenzer vom
Flügel entkoppelt, so dass ein komplettes Öffnen des
Fensters oder der Tür möglich ist.
[0020] Erfindungsgemäß versteht es sich insbesonde-
re, dass auch in der Sperrstellung bzw. im Sperrzustand
eine Längsverschiebung des Kopplungselementes mög-
lich ist, insbesondere bis das Eingriffsmittel an die Wan-
dung der Aufnahme anschlägt. Letztlich ist insbesondere
eine Längsverschiebung des Kopplungselementes, die
dazu führen würde, dass das Eingriffsmittel über die
Wandung hinaus verschoben werden müsste, nicht mög-
lich. Diese Möglichkeit wird, insbesondere erst in der
Freigabestellung eingeräumt. Die Längsverschiebung
des Kopplungselementes kann durch Betätigung mit ei-
nem Betätigungsmittel, insbesondere einem Griff, zur
Betätigung des Beschlages ermöglicht werden.
[0021] Letztlich wird in der Sperrstellung eine Längs-
bewegung des Kopplungselementes durch Anschlagen
des Eingriffsmittels an die Wandung der Aufnahme blo-
ckiert. Die Blockade wird dadurch aufgehoben, dass die
Sperrvorrichtung in die Freigabestellung überführt wird.
Letztlich ist somit auch in der Sperrstellung ein gewisser
"Spielraum" bzw. ein entsprechendes Spiel, also eine ge-
wisse Längsbewegung des Kopplungselementes und
somit auch der Sperre, in der Sperrstellung zugelassen,
diese Längsbeweglichkeit wird jedoch insbesondere be-
schränkt, so dass eine Längsbewegung ausgeschlossen
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werden kann, die dazu führen würde, dass das Eingriffs-
mittel aus der Aufnahme herausbewegt werden müsste.
[0022] Grundsätzlich kann natürlich auch in der Frei-
gabestellung die maximale Längsbeweglichkeit bzw.
Längsbewegung des Kopplungselementes beschränkt
sein - diese Beschränkung wird dann jedoch insbeson-
dere nicht mehr über die Wandung der Aufnahme sicher-
gestellt, sondern insbesondere durch weitere Mittel, vor-
zugsweise über das Betätigungsmittel zum Betätigen
des Beschlags.
[0023] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass das Kopp-
lungselement eine, vorzugsweise T-förmige, Eingriffsöff-
nung für das Freigabemittel aufweist. Alternativ oder zu-
sätzlich kann vorgesehen sein, dass der Sperrabschnitt
eine weitere, vorzugsweise T-förmige, Eingriffsöffnung
für das Freigabemittel aufweist. Vorzugsweise kann das
Eingriffsmittel sowohl durch die Eingriffsöffnung des
Kopplungselementes als auch durch die weitere Ein-
griffsöffnung des Sperrabschnittes geführt werden. Die
Eingriffsöffnungen des Kopplungselementes und des
Sperrabschnittes dienen insbesondere zur Betätigung
der Sperrvorrichtung und bevorzugt zur Überführung der
Sperrvorrichtung von dem Sperrzustand in den Freiga-
bezustand.
[0024] Die Eingriffsöffnung des Kopplungselementes
sowie die weitere Eingriffsöffnung des Sperrabschnittes
können so angeordnet sein, dass die Eingriffsöffnungen
für das Freigabemittel bei geöffnetem Fenster oder bei
geöffneter Tür von außen zugänglich sind. Insbesondere
sind das Kopplungselement sowie der Sperrabschnitt am
Flügelprofil angeordnet, wobei zumindest die Eingriffs-
öffnung des Kopplungselementes von außen zugänglich
ist.
[0025] Insbesondere kann die Sperre über ihren freien
Sperrabschnitt betätigt werden. Der freie Sperrabschnitt
kann durch Betätigung mit dem Eingriffsmittel an das
Kopplungselement herangezogen werden, so dass die
Sperre und insbesondere der Sperrabschnitt in der Auf-
nahme verschoben werden kann. Bevorzugt kann durch
Betätigung der Sperre über das Freigabemittel das Ein-
griffsmittel aus der Aufnahme herausbewegt werden,
vorzugsweise indem der Sperrabschnitt an das Kopp-
lungselement durch Betätigung mit den Freigabemittel
heranziehbar ist. Bei herausgezogenem Eingriffsmittel
aus der Aufnahme ist insbesondere eine Längsbewe-
gung des Kopplungselementes grundsätzlich möglich.
[0026] Vorzugsweise ist das Kopplungselement fest
mit beiden Treibstangen oder mit einer Treibstange bei
einer weiteren Ausführungsform verbunden. Die Sperre
ist vorzugsweise nur mit einer Treibstange mittelbar oder
unmittelbar fest verbunden. Eine mittelbare feste Verbin-
dung der Sperre an ihrem einen Endbereich kann durch
eine feste Anordnung an dem Kopplungselement er-
reicht werden.
[0027] Darüber hinaus kann das Kopplungselement
bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform einen
Kopplungsabschnitt aufweisen. Der Kopplungsabschnitt

kann einstückig mit dem Kopplungselement ausgebildet
sein. Insbesondere dient der Kopplungsabschnitt funkti-
onal gesehen als Treibstange und/oder zur Kopplung mit
dem weiteren Treibstangenstangenbeschlag bzw. ei-
nem Getriebe.
[0028] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass das Freigabemittel derart aus-
gebildet ist, dass die Eingriffsöffnung und vorzugsweise
die weitere Eingriffsöffnung zur Betätigung des Sperrab-
schnitts hintergreifbar sind bzw. hintergriffen werden.
[0029] Ein Hintergreifen der Eingriffsöffnung des
Kopplungselementes sowie der weiteren Eingriffsöff-
nung der Sperre kann insbesondere dadurch gewähr-
leistet werden, dass das Freigabemittel einen Einführab-
schnitt aufweist, der ebenfalls T-förmig ausgebildet sein
kann. Insbesondere ist die T-Form des Freigabemittels
korrespondierend zur T-Form der Eingriffsöffnung des
Kopplungselementes und der weiteren Eingriffsöffnung
der Sperre am freien Sperrabschnitt ausgebildet. So
kann zunächst das Freigabemittel in die Eingriffsöffnung
eingeschoben werden und anschließend nach unten
oder nach oben verlagert werden, so dass die Schenkel
des Einführabschnitts des Freigabemittels die Eingriffs-
öffnung des Kopplungselementes sowie die weitere Ein-
griffsöffnung des Sperrabschnitts hintergreifen. Letztlich
gibt die T-Form der Eingriffsöffnung die Bewegungsrich-
tung des Freigabemittels zum Einführen und Betätigen
der Sperrvorrichtung vor.
[0030] Neben der T-Form der Eingriffsöffnung
und/oder der weiteren Eingriffsöffnung sind auch andere
Formen möglich, die insbesondere ein Hintergreifen so-
wohl der Eingriffsöffnung als auch der weiteren Eingriffs-
öffnung über das Freigabemittel ermöglichen, so dass
die Sperre an ihrem freien Sperrabschnitt betätigt werden
kann, vorzugsweise derart, dass die Sperre an das Kopp-
lungselement heranziehbar ist.
[0031] Die Eingriffsöffnung und die weitere Eingriffs-
öffnung können zueinander korrespondierend ausgebil-
det sein oder eine unterschiedliche Form aufweisen.
Letztlich hintergreift das Freigabemittel mit seinem Ein-
griffsabschnitt insbesondere die weitere Eingriffsöffnung
der Sperre, nachdem es durch die Eingriffsöffnung des
Kopplungselementes und anschließend durch die weite-
re Eingriffsöffnung des freien Sperrabschnitts geführt
worden ist.
[0032] Auch kann das Freigabemittel eine von der
Form der Eingriffsöffnung und/oder der weiteren Ein-
griffsöffnung abweichende Form aufweisen. Das Freiga-
bemittel ist in seinem Eingriffsabschnitt insbesondere
derart ausgebildet, dass ein Hintergreifen sowohl der
Eingriffsöffnung als auch der weiteren Eingriffsöffnung
ermöglicht wird.
[0033] Vorzugsweise ist das Eingriffsmittel als Niet
und/oder als Pilzzapfen ausgebildet. Zudem kann das
Eingriffsmittel einen Hinterschnitt und/oder einen Vor-
sprung aufweisen. Bevorzugt kann das Eingriffsmittel
zum zumindest bereichsweise Hintergreifen der Aufnah-
me ausgebildet sein. Insbesondere weist das Eingriffs-
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mittel einen, bevorzugt umlaufenden, Vorsprung zum
Hintergreifen der Aufnahme auf. Im Sperrzustand kann
das Eingriffsmittel die Aufnahme vorzugsweise durch
den Hinterschnitt und/oder den, insbesondere umlaufen-
den, Vorsprung hintergreifen. Im Freigabezustand der
Sperrvorrichtung kann das Eingriffsmittel mit seinem
Vorsprung und/oder Hinterschnitt außerhalb der Aufnah-
me für das Eingriffsmittel angeordnet sein. Insbesondere
kann das Eingriffsmittel durch Betätigung mit der Sperr-
vorrichtung mit dem Freigabemittel mit seinem Vor-
sprung und/oder Hinterschnitt aus der Aufnahme heraus-
bewegt werden. Hierzu ist eine Betätigung des Sperrab-
schnitts notwendig, die vorzugsweise durch ein Hinter-
greifen mit dem Freigabemittel und durch ein Heranzie-
hen des freien Sperrabschnitts an das Kopplungsele-
ment gewährleistet werden kann.
[0034] Bevorzugt ist der Sperrabschnitt und/oder die
gesamte Sperre federbelastet und/oder als Feder, ins-
besondere als Blattfeder, ausgebildet. Die Ausbildung
als Feder ermöglicht es, dass der Sperrabschnitt durch
Betätigung mit dem Freigabemittel elastisch bzw. fe-
dernd bewegt und/oder verlagert werden kann, insbe-
sondere an das Kopplungselement herangezogen wer-
den kann. Die federnde Eigenschaft des Sperrabschnitts
bzw. der Sperre ermöglicht es dann, dass, nachdem das
Fenster oder die Tür im Freigabezustand geöffnet und
anschließend wieder geschlossen worden ist, die Sperr-
vorrichtung in den Sperrzustand (zurück)überführt wer-
den kann, vorzugsweise indem das Eingriffsmittel erneut
in die Aufnahme eingreifen kann. Die vorgenannte Be-
tätigung des Beschlags kann durch das Betätigungsmit-
tel, insbesondere einem Griff, gewährleistet werden.
[0035] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass das
Kopplungselement als Profilschiene ausgebildet ist. Die
Profilschiene kann somit in das Flügelprofil eingebracht
werden und letztlich als Unterbrechung des Treibstan-
genbeschlages dienen.
[0036] Bei einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
des Erfindungsgedankens ist vorgesehen, dass die
Sperre und das Kopplungselement langgestreckt ausge-
bildet sind.
[0037] Eine Längserstreckung ist im Sinne der vorlie-
genden Erfindung derart zu verstehen, dass die in Längs-
richtung des Flügelprofils verlaufende Längserstreckung
größer ist als die Breite der Sperre bzw. des Kopplungs-
elementes, wobei die Breite insbesondere orthogonal zur
Länge der Sperre bzw. des Kopplungselementes ver-
läuft. Vorzugsweise kann die Länge der Sperre und/oder
des Kopplungselementes um wenigstens das Fünffache,
bevorzugt wenigstens das Achtfache, weiter bevorzugt
wenigstens das Zehnfache, größer als die Breite der
Sperre und/oder des Kopplungselementes ausgebildet
sein.
[0038] Vorzugsweise ist an der dem Sperrabschnitt zu-
gewandten Unterseite des Kopplungselementes eine
Vertiefung zur zumindest bereichsweisen Aufnahme des
Sperrabschnitts vorgesehen. Der Sperrabschnitt wird
insbesondere in der Aufnahme des Kopplungselementes

im Freigabezustand der Sperrvorrichtung angeordnet,
vorzugsweise nachdem der Sperrabschnitt über das
Freigabemittel in und/oder an die Aufnahme des Kopp-
lungselementes herangezogen worden ist.
[0039] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Sperre sowohl im Sperrzustand als auch im
Freigabezustand im Einbauzustand von außen nicht zu-
gänglich, da sie insbesondere von dem Kopplungsele-
ment abgedeckt wird. So können Fehlbedienungen
und/oder Manipulationen der Sperrvorrichtung zumin-
dest im Wesentlichen vermieden werden.
[0040] Bevorzugt ist im Einbauzustand der Sperrab-
schnitt sowie das freie Ende der Sperre zumindest im
Wesentlichen vollständig von dem Kopplungselement
überdeckt.
[0041] Darüber hinaus ist bei einer weiteren bevorzug-
ten Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass an
der Sperre wenigstens ein, insbesondere quer zur
Längsrichtung ausgerichtetes, Zentriermittel zur fluch-
tenden Anordnung der Eingriffsöffnung und der weiteren
Eingriffsöffnung ausgebildet ist. Das Zentriermittel kann
an der Sperre vorgesehen sein. Da die Sperre auch mit
dem Kopplungselement fest verbunden sein kann, er-
möglicht das an der Sperre angeordnete Zentriermittel
auch eine Zentrierung des Kopplungselementes.
[0042] Insbesondere sind zwei, bevorzugt vorstehen-
de bzw. seitlich abstehende, insbesondere als Vorsprün-
ge ausgebildete, Zentriermittel zur Zentrierung der Sper-
re in dem Flügelprofil, vorzugsweise in einer Falznut des
Flügelprofils, vorgesehen. Die Zentriermittel können da-
bei so ausgebildet sein, dass sie zum Anschlagen an die
Wandungen der Falznut ausgebildet sind, so dass eine
zumindest im Wesentlichen spielfreie Anordnung der
Sperre in der Falznut zumindest im Bereich des Zentrier-
mittels ermöglicht werden kann.
[0043] Vorzugsweise ist das Zentriermittel bauchför-
mig ausgebildet und/oder weist einen kreisbogenab-
schnittsförmigen Querschnitt auf. Bevorzugt sind die bei-
den Zentriermittel an gegenüberliegenden Längsseiten
der Sperre angeordnet. Die Zentriermittel können ferner
an den einen Endbereich, der zur Verbindung der Sperre
mit dem Kopplungselement und/oder der Treibstange
dient, angeordnet sein und/oder benachbart zu diesem
Endbereich. Vorzugsweise ist das Zentriermittel näher
an dem Endbereich, der zur Verbindung mit der Treib-
stange und/oder dem Kopplungselement dient, und wei-
ter von dem freien Sperrabschnitt entfernt angeordnet.
Somit schränkt das Zentriermittel vorzugsweise nicht die
Beweglichkeit des Sperrabschnittes ein und/oder greift
nicht in die Bewegung des Eingriffsmittels ein. Vorzugs-
weise ist das Zentriermittel auch im Freigabezustand
weiterhin in der Falznut angeordnet, wobei das Eingriffs-
mittel aus der Aufnahme heraus bewegt sein kann. Wäre
das Zentriermittel jedoch an dem Sperrabschnitt ange-
ordnet, würde diese insbesondere im Freigabezustand
aus der Falznut und/oder der Aufnahme herausbewegt
werden, was jedoch nicht bevorzugt ist. Demnach kann
eine Zentrierung der Sperre und somit auch des Kopp-
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lungselementes sowohl im Freigabezustand als auch im
Sperrzustand über das Zentriermittel gewährleistet wer-
den.
[0044] Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung
einen Beschlag eines, insbesondere schwenkbaren, Flü-
gels eines Fensters oder einer Tür. Insbesondere ist der
Flügel als Drehflügel ausgebildet. Der Beschlag weist
eine Öffnungsbegrenzungseinrichtung zur, insbesonde-
re absturzsicheren, Öffnungsbegrenzung des Flügels,
vorzugsweise beim Aufschwenken, und eine Sperrvor-
richtung nach einer der vorgenannten Ausführungsfor-
men auf. Der Beschlag ist zur Anordnung im Falz zwi-
schen dem Flügel und einem Flügelrahmen vorgesehen.
Die Sperrvorrichtung ist über wenigstens eine mit dem
Kopplungselement zumindest mittelbar oder unmittelbar
verbundene Treibstange des Beschlags mit der Öff-
nungsbegrenzungseinrichtung verbunden. Die Sperr-
vorrichtung ist vorzugsweise mit zwei Treibstangen des
Beschlags verbunden. Alternativ kann die Sperrvorsich-
tung auch nur mit einer Treibstange verbunden werden,
vorzugsweise wenn das Kopplungselement einen Kopp-
lungsabschnitt aufweist.
[0045] Insbesondere ist die Sperrvorrichtung derart mit
der Öffnungsbegrenzungseinrichtung gekoppelt, so
dass vorzugsweise die Öffnungsbegrenzungseinrich-
tung in einer Sperrstellung, das heißt insbesondere bei
eingehaktem Eingriffsmittel, der Sperrvorrichtung die
Öffnungsweite begrenzt und/oder vorzugsweise so dass
die Öffnungsbegrenzungseinrichtung in einer Freigabe-
stellung, das heißt insbesondere in der das Eingriffsmittel
aus der Aufnahme herausbewegt worden ist, der Sperr-
vorrichtung den Flügel, vorzugsweise zum unbegrenzten
Aufschwenken, freigibt.
[0046] Unter einem unbegrenzten Aufschwenken ist
insbesondere ein Aufschwenken ohne eine Öffnungsbe-
grenzung zu verstehen.
[0047] Im Sinne der vorliegenden Erfindung werden
die Begriffe Sperrstellung und Sperrzustand sowie Frei-
gabestellung und Freigabezustand insbesondere syno-
nym verwendet und kennzeichnen jeweils einen Zustand
bzw. eine Stellung der Sperrvorrichtung. In der Freiga-
bestellung/Freigabezustand ist die Sperrvorrichtung
"deaktiviert", was sich dadurch auszeichnet, dass das
Eingriffsmittel nicht mehr in die Aufnahme des Flügelpro-
fils eingreift. Im Sperrzustand bzw. in der Sperrstellung
hingegen wird eine Längsbewegung des Treibstangen-
beschlages blockiert. Eine solche Blockade kann da-
durch erreicht werden, dass das Eingriffsmittel in der Auf-
nahme angeordnet ist. Eine gewisse Längsbeweglichkeit
des Kopplungselementes kann auch in der Sperrstellung
gegeben sein, bevorzugt so dass das Eingriffsmittel in
der Aufnahme längsverschiebbar ist. Die Längsbewe-
gung ist jedoch im Sperrzustand begrenzt, vorzugsweise
indem das Eingriffsmittel an eine Wandung der Aufnah-
me anschlagen kann.
[0048] Im Hinblick auf Vorteile und bevorzugte Ausfüh-
rungsformen des Beschlages darf auf die vorgenannten
Ausführungen zur Sperrvorrichtung verwiesen werden,

die in gleicher Weise auch für den erfindungsgemäßen
Beschlag gelten. Zudem gelten auch die nachfolgenden
Ausführungen zum Beschlag in gleicher Weise auch für
die Sperrvorrichtung, ohne dass dies einer weiteren ex-
pliziten Erläuterung bedarf.
[0049] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Öff-
nungsbegrenzungseinrichtung die Anforderungen der
DIN EN 13126-5 (Stand Dezember 2021) erfüllt.
[0050] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des Er-
findungsgedankens weist die Öffnungsbegrenzungsein-
richtung wenigstens eine Scherenanordnung, die bevor-
zugt wenigstens eine Schere aufweist, zur Öffnungsbe-
grenzung des Flügels auf. Die Scherenanordnung kann
insbesondere wie aus dem Stand der Technik bekannte
Öffnungsbegrenzungseinrichtungen ausgebildet sein.
Erfindungsgemäß kann eine "an sich aus der Praxis be-
kannte" Öffnungsbegrenzungseinrichtung mit der erfin-
dungsgemäßen Sperrvorrichtung zusammenwirken.
Demgemäß kann die Öffnungsbegrenzungseinrichtung
unter Verwendung der Sperrvorrichtung "außer Kraft" ge-
setzt werden, so dass ein unbegrenztes Aufschwenken
des Flügels gelingen kann.
[0051] Die Schere kann sowohl mit dem Rahmen des
Fensters oder der Tür als auch mit dem Flügel zur Öff-
nungsbegrenzungseinrichtung des Flügels verbindbar
sein. Bevorzugt ist die Schere drehbar/schwenkbar am
Rahmen gelagert. Die Begriffe "drehbar" und "schwenk-
bar" sind im gesamten Text synonym zu verstehen. Es
kann aber auch vorgesehen sein, dass die Schere dreh-
bar am Flügel angeordnet bzw. drehbar am Flügel gela-
gert ist. In der Öffnungsbegrenzungsstellung wirkt die
Schere zwischen Flügel und Rahmen zur Öffnungsbe-
grenzung.
[0052] Vorzugsweise sind zwei Öffnungsbegren-
zungseinrichtungen vorgesehen, die sowohl oberseitig
als auch unterseitig am Rahmen oder am Flügel ange-
ordnet sind. Sind zwei Öffnungsbegrenzungseinrichtun-
gen vorgesehen, so sind vorzugsweise beide Öffnungs-
begrenzungseinrichtungen jeweils mit einer Treibstange
mit der Sperrvorrichtung gekoppelt.
[0053] Zudem betrifft die vorliegende Erfindung eine
Flügel-Rahmenanordnung einer Tür oder eines Fens-
ters. Die Flügel-Rahmenanordnung weist einen Be-
schlag nach einem der vorgenannten Ausführungsfor-
men sowie ein Falz auf. Der Beschlag ist im Falz zwi-
schen dem Flügel und dem Rahmen des Fensters oder
der Tür angeordnet. Insbesondere begrenzt die Öff-
nungsbegrenzungseinrichtung in der Sperrstellung der
Sperrvorrichtung die Öffnungsweite des Flügels. Alter-
nativ oder zusätzlich kann vorzugsweise vorgesehen
sein, dass die Öffnungsbegrenzungseinrichtung in der
Freigabestellung der Schließeinrichtung den Flügel, vor-
zugsweise zum unbegrenzten - das heißt ohne eine Öff-
nungsbegrenzung - Aufschwenken, freigibt.
[0054] Auch kann im Hinblick auf Vorteile und bevor-
zugte Ausführungsformen der Flügel-Rahmenanord-
nung auf die Ausführungen im Zusammenhang mit der
erfindungsgemäßen Sperrvorrichtung oder mit dem er-
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findungsgemäßen Beschlag verwiesen werden, die in
gleicher Weise auch für die erfindungsgemäße Flügel-
Rahmenanordnung gelten können. Insbesondere kön-
nen auch die Ausführungen, die im Zusammenhang mit
der Flügel-Rahmenanordnung gemacht werden, in glei-
cher Weise ebenfalls für den Beschlag und/oder die
Sperrvorrichtung gelten, ohne dass dies einer weiteren
expliziten Erwähnung bedarf.
[0055] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass das Kopplungselement längs-
verschieblich im Falz am Flügel angeordnet ist. Somit
kann das Kopplungselement entsprechend der Freigabe
oder der Sperrung durch die Sperrvorrichtung im Falz
des Flügels verschoben werden.
[0056] Vorzugsweise ist ein zum Betätigen des Be-
schlags und zum Zusammenwirken mit der Sperrvorrich-
tung, insbesondere dem Kopplungselement, ausgebil-
detes Betätigungsmittel am Flügel vorgesehen und/oder
angeordnet. Das Betätigungsmittel kann insbesondere
als Griff, vorzugsweise als Fenster- oder Türgriff, ausge-
bildet sein. Das Betätigungsmittel kann insbesondere zur
Betätigung des gesamten Beschlags dienen.
[0057] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Sperre in
einer Falznut der Falz eingreift und dass, vorzugsweise,
das Eingriffsmittel in einer Aufnahme, insbesondere ein
Langloch, der Falz eingreift, insbesondere wobei die Auf-
nahme zumindest abschnittsweise einen Hinterschnitt
zum Hintergreifen durch das Eingriffsmittel aufweist. So-
mit kann das Eingriffsmittel mit der Aufnahme zusam-
menwirken, wie zuvor bereits geschildert worden ist. Ins-
besondere weist die Aufnahme eine Wandung als An-
schlag für das Eingriffsmittel zur Begrenzung einer
Längsbewegung des Kopplungselementes in der Sperr-
stellung der Sperrvorrichtung auf.
[0058] Bei einer weiteren, besonders bevorzugten
Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Betätigungs-
mittel in der Sperrstellung der Sperrvorrichtung zu einer
ersten Position ausgehend von einer Ruheposition (ins-
besondere die Position, die bei geschlossenem Fenster
oder geschlossener Tür eingenommen wird) betätigbar,
insbesondere drehbar, bevorzugt um circa 90°, ist. Dem-
nach kann das Betätigungsmittel gedreht werden, wobei
die Ruheposition von der ersten Person insbesondere
durch eine erste Drehung, vorzugsweise um circa 90°,
unterscheiden kann. Das Betätigungsmittel kann in der
Freigabestellung der Sperrvorrichtung über die erste Po-
sition hinaus in die zweite Position bringbar sein. Die
zweite Position kann sich von der ersten Position durch
eine Drehung unterscheiden, vorzugsweise eine 90°-
Drehung. Der Drehpunkt kann insbesondere ortsfest am
Flügel angeordnet sein. Somit kann sich insbesondere
die zweite Position gegenüber der Ruhestellung durch
eine 180°-Drehung unterscheiden. Solche Drehpositio-
nen des Betätigungsmittels sind insbesondere dem Nut-
zer in der Regel bekannt. Durch die Sperrvorrichtung
kann sichergestellt werden, dass eine Drehung des Be-
tätigungsmittels von der ersten in die zweite Position nur
bei entsprechender Freigabe der Sperrvorrichtung durch

das Freigabemittel dem Nutzer ermöglicht wird.
[0059] Bevorzugt ist eine Fehlbediensicherung vorge-
sehen, die derart ausgebildet ist, dass eine Betätigung
des Betätigungsmittels nur bei geschlossenem Fenster
oder bei geschlossener Tür durchführbar ist. Ein ge-
schlossenes Fenster oder eine geschlossene Tür kenn-
zeichnet insbesondere die sogenannte Verschlussstel-
lung. Die Fehlbediensicherung ist dabei insbesondere
im Stand der Technik bekannt und kann sicherstellen,
dass eine Fehlbedienung des Fensters oder der Tür, vor-
zugsweise über das Betätigungsmittel, außerhalb der
Verschlussstellung ausgeschlossen wird. Somit kann ein
Überführen des Betätigungsmittels von der ersten in die
zweite Position insbesondere nur in der Verschlussstel-
lung des Flügels durchgeführt werden, wobei auch nur
in der Verschlussstellung die entsprechende Freigabe
der Sperrvorrichtung durchgeführt werden kann.
[0060] Besonders bevorzugt ist die Fehlbediensiche-
rung, die auch als Fehlbedieneinrichtung bezeichnet
werden kann, derart ausgebildet, dass bei geöffnetem
Fenster oder geöffneter Tür in der Öffnungsbegren-
zungsstellung eine Betätigung des Betätigungsmittels in
eine zwischen der ersten und der zweiten Position vor-
gesehene Vorhalteposition durchführbar ist.
[0061] Diese Vorhalteposition wird insbesondere dann
eingenommen, wenn das Freigabemittel in die Eingriffs-
öffnung und die weitere Eingriffsöffnung hereingeführt
und die Sperre mit ihrem Sperrabschnitt an die Aufnahme
herangezogen worden ist, vorzugsweise so dass das
Eingriffsmittel aus der Aufnahme herausbewegt worden
ist und auf einen gegenüber der Aufnahme vorstehenden
Beschlagkanal ablegbar ist.
[0062] Ein Ablegen des Eingriffsmittels gelingt da-
durch, dass das Betätigungsmittel von der ersten Posi-
tion in die Vorhalteposition, die nur eine sehr geringe
Längsbewegung des Kopplungselementes bewirkt,
überführt werden kann. Eine solche geringfügige Längs-
bewegung reicht jedoch aus, um das Eingriffsmittel auf
den Beschlagkanal abzulegen. Anschließend kann das
Fenster - mit dem Betätigungsmittel in der Vorhalteposi-
tion - geschlossen werden.
[0063] Bei geschlossenem Fenster kann dann (an-
schließend) das Betätigungsmittel von der Vorhalteposi-
tion in die zweite Position überführt werden, in der gerade
keine Öffnungsbegrenzung mehr wirksam ist. Dann kann
das Fenster oder die Tür vollständig aufgeschwenkt bzw.
geöffnet werden. Wird das Fenster oder die Tür erneut
geschlossen und das Betätigungsmittel in die Ruhepo-
sition überführt, so wird auch die Sperrvorrichtung in die
Sperrstellung überführt, indem durch Betätigung mit dem
Betätigungsmittel eine Längsbewegung des Kopplungs-
elementes derart ausgelöst wird, dass das Eingriffsmit-
tel, vorzugsweise durch die federnde Eigenschaft des
Sperrabschnitts, erneut in die Aufnahme hereinbewegt
wird und anschließend die Aufnahme hintergreift. Somit
wird erneut eine Längsbewegung blockiert.
[0064] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich
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aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungs-
beispielen anhand der Zeichnung und der Zeichnung
selbst. Dabei bilden alle beschriebenen und/oder bildlich
dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kom-
bination den Gegenstand der vorliegenden Erfindung,
unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprü-
chen oder deren Rückbeziehung.
[0065] In diesem Zusammenhang versteht es sich
auch, dass die oben beschriebenen und nachfolgend an-
hand der Zeichnung beschriebenen und gezeigten Merk-
male der unterschiedlichen Ausführungsformen der Er-
findung bedarfsweise miteinander kombiniert werden
können, auch wenn dies nicht im Einzelnen ausdrücklich
erwähnt ist. Einzelne Merkmale können isoliert von an-
deren beschriebenen oder gezeigten Merkmalen zur
Weiterbildung der Erfindung herangezogen werden. Die
gewählte Absatzformatierung steht einer Kombination
von Merkmalen aus unterschiedlichen Absätzen nicht
entgegen.
[0066] Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Explosionsansicht einer
erfindungsgemäßen Sperrvorrichtung,

Fig. 2 eine schematische Aufsicht auf eine erfin-
dungsgemäße Flügel-Rahmenanordnung,

Fig. 3 eine schematische Querschnittsansicht der
Sperrvorrichtung längs des Schnittes III-III
aus Fig. 2,

Fig. 4A eine schematische Querschnittsansicht der
Sperrvorrichtung in einem ersten Zustand
längs des Schnittes IV-IV aus Fig. 2,

Fig. 4B eine schematische Querschnittsansicht der
Sperrvorrichtung in einem zweiten Zustand
längs des Schnittes IV-IV aus Fig. 2,

Fig. 5 eine schematische Aufsicht auf eine erfin-
dungsgemäße Sperrvorrichtung,

Fig. 6 eine schematische Seitenansicht auf die in
Fig. 5 gezeigte Sperrvorrichtung,

Fig. 7 eine schematische Querschnittsdarstellung
längs des Schnittes VII-VII aus Fig. 6,

Fig. 8 eine schematische perspektivische Darstel-
lung eines Fensters in einer Öffnungsbegren-
zungsdarstellung,

Fig. 9 eine schematische perspektivische Darstel-
lung der erfindungsgemäßen Sperrvorrich-
tung in einem ersten Zustand,

Fig. 10 eine schematische perspektivische Darstel-
lung der erfindungsgemäßen Sperrvorrich-

tung in einem zweiten Zustand,

Fig. 11 eine schematische perspektivische Darstel-
lung der erfindungsgemäßen Sperrvorrich-
tung in einem dritten Zustand,

Fig. 12 eine schematische perspektivische Darstel-
lung der erfindungsgemäßen Sperrvorrich-
tung in einem vierten Zustand,

Fig. 13 eine schematische perspektivische Darstel-
lung der erfindungsgemäßen Sperrvorrich-
tung in einem fünften Zustand,

Fig. 14 eine schematische perspektivische Darstel-
lung eines Fensters in einer Freigabestellung,

Fig. 15 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Betätigungsmittels,

Fig. 16 eine schematische perspektivische Darstel-
lung eines geöffneten Fensters in der Freiga-
bestellung,

Fig. 17 eine schematische Aufsicht auf ein erfin-
dungsgemäßes Flügelprofil,

Fig. 18 eine schematische Detailansicht des Details
A aus Fig. 17,

Fig. 19 eine schematische perspektivische Darstel-
lung eines geschlossenen Fensters in der Ru-
heposition und

Fig. 20 eine schematische Explosionsansicht einer
weiteren Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Sperrvorrichtung.

[0067] Fig. 1 zeigt eine Sperrvorrichtung 1 in einer Ex-
plosionsansicht.
[0068] Fig. 2 zeigt, dass die Sperrvorrichtung 1 mit
zwei Treibstangen 2, 3 verbunden ist. Die Sperrvorrich-
tung 1 dient dabei zur Kopplung der beiden Treibstangen
2, 3 eines Beschlags 4. Der Beschlag 4 ist insbesondere
der Beschlag eines schwenkbaren Flügels 5 eines Fens-
ters 6 oder einer Tür, was nicht näher dargestellt ist. Der
Flügel 6 ist insbesondere als Drehflügel ausgebildet, wie
dies schematisch in den Fig. 8, 14 und 16 dargestellt ist,
die das Fenster 6 zeigen. Fig. 3 zeigt den Schnitt III-III
aus Fig. 2.
[0069] Die Sperrvorrichtung 1 weist ein mit benachbar-
ten Treibstangen 2, 3 verbundenes Kopplungselement
7 auf, wie dies schematisch in Fig. 2 gezeigt ist.
[0070] Aus Fig. 1 ist ebenfalls ersichtlich, dass das
Kopplungselement 7 mit den Treibstangen 2, 3 jeweils
kraftschlüssig verbunden ist.
[0071] In Fig. 20 zeigt eine weitere Ausführungsform
einer Sperrvorrichtung 1. Wie in Fig. 20 dargestellt wird
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die Sperrvorrichtung 1 nur mit einer Treibstange 2 ge-
koppelt. An dem Kopplungselement 7 ist ein Kopplungs-
abschnitt 30 vorgesehen, der funktional die Treibstange
3 aus Fig. 1 ersetzen kann. Der Kopplungsabschnitt 30
kann einstückig mit dem Kopplungselement 7 ausgebil-
det oder mit dem Kopplungselement 7 fest verbunden
sein. Der Kopplungsabschnitt 30 kann an der Unterseite
24 des Kopplungselementes 7 angeordnet sein und ins-
besondere zwischen dem Verbindungsabschnitt 10 und
dem Kopplungselement 7 angeordnet sein. Bevorzugt
steht der Kopplungsabschnitt 30 von dem Kopplungse-
lement 7 ab. Der Kopplungsabschnitt 30 kann ferner mit
weiteren Bestandteilen des Treibstangenbeschlags 4
und/oder mit einem Getriebe verbunden und/oder gekop-
pelt sein.
[0072] Die Sperrvorrichtung 1 umfasst ferner eine
Sperre 8, die in dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel sowohl mit einer Treibstange 3 als auch mit dem
Kopplungselement 7 verbunden, vorzugsweise kraft-
schlüssig und fest verbunden, ist.
[0073] Fig. 10 zeigt, dass die Sperre 8 nicht mit einer
Treibstange 2, 3 unmittelbar gekoppelt ist, sondern nur
mit dem Kopplungselement 7 und dem Kopplungsab-
schnitt 30.
[0074] Nicht dargestellt ist, dass die Sperre 8 auch nur
mit einer Treibstange 3 oder nur mit dem Kopplungsele-
ment 7, aber nicht mit dem Kopplungsabschnitt 30.
[0075] Die Sperre 8 weist an ihrem einen Endbereich
9 einen Verbindungsabschnitt 10 auf, wobei der Verbin-
dungsabschnitt 10 zur Verbindung mit dem Kopplungs-
element 7 und/oder der Treibstange 3 vorgesehen ist.
[0076] Nicht dargestellt ist, dass der Verbindungsab-
schnitt 10 unmittelbar nur mit der Treibstange 3 oder nur
mit dem Kopplungselement 7 verbunden ist.
[0077] Fig. 10 zeigt, dass der Verbindungsabschnitt 10
mit dem Kopplungsabschnitt 30 verbunden sein kann,
vorzugsweise kraftschlüssig.
[0078] Ferner ist die Sperre 8 an ihrem anderen End-
bereich 11 derart ausgebildet, dass sie einen freien
Sperrabschnitt 12 aufweist. Der Sperrabschnitt 12 ist bei-
spielsweise in Fig. 1 dargestellt. Der Sperrabschnitt 12
weist ein Eingriffsmittel 13 auf bzw. ein Eingriffsmittel 13
ist fest mit dem freien Sperrabschnitt 12 verbunden, was
erfindungsgemäß unter "aufweisen" fällt. Letztlich han-
delt es sich bei der Sperre 8 um einen einseitig am Ver-
bindungsabschnitt 10 eingespannten Federbügel, des-
sen Sperrabschnitt 12 ein- und ausfedern kann.
[0079] Das Eingriffsmittel 13 ist zum Eingreifen in eine
Aufnahme 14 vorgesehen, die derart ausgebildet ist,
dass in ihr das Eingriffsmittel 13 eingreifen kann. Die Auf-
nahme 14 ist insbesondere als Langloch des Flügels 5
ausgebildet.
[0080] In den Fig. 17 und 18 ist das Flügelprofil 15 dar-
gestellt, wobei in dem Flügelprofil 15 die Sperrvorrich-
tung 1 noch nicht angeordnet ist. Die Fig. 18 zeigt eine
Detailansicht aus Fig. 17, nämlich das Detail A aus Fig.
17. Der Fig. 17 und der Fig. 18 lässt sich entnehmen,
dass in dem Flügelprofil 15 die Aufnahme 14 eingebracht

worden ist. Diese Aufnahme 14 ist derart ausgebildet,
dass sie zum Hintergreifen des Eingriffsmittels 13 dient.
Die Aufnahme 14 kann durch entsprechende Profilbear-
beitung des Flügelprofils 15 in ein Standard-Flügelprofil
15 eingebracht werden.
[0081] Die Längsbewegung eines Kopplungselemen-
tes 7 wird dabei durch Anschlagen des Eingriffsmittels
14 an eine Wandung 16 der Aufnahme 14 begrenzt. Die
Fig. 4A und 4B zeigen die Schnitte IV-IV aus Fig. 2, wobei
jedoch die Fig. 4A und 4B zwei unterschiedliche Zustän-
de zeigen.
[0082] Die Fig. 4B zeigt einen Zustand der Sperrvor-
richtung 1, bei der der Flügel 5 beispielsweise aufge-
schwenkt werden kann, insbesondere mit einer Öff-
nungsbegrenzung, wie dies aus Fig. 8 ersichtlich ist. Fig.
4A zeigt demgegenüber, dass die Längsbewegung des
Kopplungselementes 7 durch Anschlagen des Eingriffs-
mittels 13 an eine Wandung 16 der Aufnahme 14 be-
schränkt wird. Letztlich kann das Kopplungselement 7
nicht weiterbewegt werden, da das Eingriffsmittel 13 an
die Wandung 16 anschlägt.
[0083] Die Fig. 4A verdeutlicht, dass gegenüber der
Fig. 4B ein gewisses "Spiel" bzw. eine gewisse Längs-
bewegung des Kopplungselementes 7 und somit auch
der Sperre 8 in der Sperrstellung zugelassen werden
kann. Diese Bewegung wird jedoch durch das Anschla-
gen des Eingriffsmittels 13 an die Wandung 16 blockiert
bzw. begrenzt, wie dies aus Fig. 4A ersichtlich wird.
[0084] Grundsätzlich kann natürlich auch in der Frei-
gabestellung die maximale Längsbeweglichkeit bzw.
Längsbewegung des Kopplungselementes 7 beschränkt
sein - diese Beschränkung erfolgt dann jedoch nicht mehr
über die Wandung 16, sondern durch weitere Mittel, ins-
besondere über ein Betätigungsmittel 21 zum Betätigen
des Beschlags 4. Beispielsweise kann das Betätigungs-
mittel 21 in unterschiedliche Positionen/Stellungen zur
Betätigung des Beschlags 4 überführt werden, wobei die
jeweilige Überführung in unterschiedliche Positionen mit
einer vorgegebenen Hub- bzw. Längsbewegung des
Kopplungselementes 7 gekoppelt sein kann, so dass das
Kopplungselement 7 auch im freigegebenen Zustand
letztlich nicht "beliebig" verschoben werden kann.
[0085] Es kann aber vorgesehen sein, dass durch die
Sperrstellung beispielsweise eine Bewegung, insbeson-
dere Drehung, des Betätigungsmittels 21 zur Betätigung
des Kopplungselementes 7 bzw. des Treibstangenbe-
schlages 4 begrenzt bzw. blockiert wird. Diese Ausbil-
dung kann insbesondere dadurch vorteilhaft sein, wenn
eine mit dem Betätigungselement 21 koppelbare Öff-
nungsbegrenzungseinrichtung 22 vorgesehen ist, die
insbesondere als Scherenanordnung ausgebildet sein
kann. Durch eine Sperrung bzw. Blockierung des Betä-
tigungselementes 21 durch die Sperrvorrichtung 1 in des-
sen Sperrstellung kann dann auch eine Freigabe der Öff-
nungsbegrenzungseinrichtung 22 vermieden werden.
Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass
nur in der Freigabestellung der Sperrvorrichtung 1 die
Öffnungsbegrenzungseinrichtung 22 inaktiviert und/oder
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freigegeben werden kann.
[0086] Demgemäß kann ein selbstständiges Entsper-
ren der Sperrvorrichtung 1 im Sperrzustand vermieden
werden.
[0087] Sowohl in dem in Fig. 4A als auch in dem in Fig.
4B dargestellten Zustand befindet sich die Sperrvorrich-
tung 1 in der Stellstellung bzw. im Sperrzustand.
[0088] Der Sperre 8 ist ein Freigabemittel 17 zur Be-
tätigung des Sperrabschnitts 12 zugeordnet. Das Frei-
gabemittel 17 ist beispielsweise in der Fig. 9 dargestellt.
[0089] Der Sperrabschnitt 12 ist insbesondere durch
das Freigabemittel 17 derart betätigbar, dass der Sperr-
abschnitt 12 an das Kopplungselement 7 herangezogen
werden kann, insbesondere wobei das Eingriffsmittel 13
dann aus der Aufnahme 14 herausbewegt wird, wie dies
schematisch die Fig. 11 bis 13 darstellen. Bei aus der
Aufnahme 14 herausbewegtem Eingriffsmittel 13 sind
die Treibstangen 2, 3 miteinander gekoppelt, so dass
eine Längsbewegung des Kopplungselementes 7 zuge-
lassen wird. Dies ist bei dem in Fig. 13 dargestellten Zu-
stand der Sperrvorrichtung 1 vorgesehen.
[0090] Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist das Kopplungselement 7 fest mit den beiden
Treibstangen 2, 3 verbunden. Zur Verbindung mit den
Treibstangen 2, 3 kann eine Schraub- und/oder Nietver-
bindung vorgesehen sein.
[0091] Fig. 1 zeigt, dass das Kopplungselement 7 eine
Eingriffsöffnung 18 aufweist. Bei dem in Fig. 1 dargestell-
ten Ausführungsbeispiel ist die Eingriffsöffnung 18 zu-
mindest im Wesentlichen T-förmig ausgebildet. Die Ein-
griffsöffnung 18 dient zum Eingreifen eines Einführab-
schnitts 19 des Freigabemittels 17. Der Einführabschnitt
19 ist beispielsweise in Fig. 13 schematisch dargestellt.
[0092] Ferner zeigt Fig. 1, dass der Sperrabschnitt 12
eine weitere Eingriffsöffnung 20 aufweist. Auch die wei-
tere Eingriffsöffnung 20 kann zum Eingreifen des Frei-
gabemittels 17, insbesondere des Einführabschnitts 19
des Freigabemittels 17, vorgesehen sein.
[0093] Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist die weitere Eingriffsöffnung 20 zumindest im We-
sentlichen korrespondierend zur Eingriffsöffnung 18 des
Kopplungselementes 7 ausgebildet, was jedoch nicht
notwendigerweise der Fall sein muss.
[0094] In weiteren, nicht dargestellten Ausführungsfor-
men sind jedoch auch unterschiedliche Ausbildungen
der Eingriffsöffnung 18 und der weiteren Eingriffsöffnung
20 möglich, sofern das Freigabemittel 17 mit seinem Ein-
führabschnitt 19 durch beide Eingriffsöffnungen 18, 20
geführt werden kann - und zwar zur Betätigung der Sper-
re 8 und insbesondere des Sperrabschnitts 12.
[0095] Durch eine Zusammenschau der Fig. 9 bis 13
ergibt sich die Betätigung der Sperrvorrichtung 1 über
das Freigabemittel 17.
[0096] Fig. 9 zeigt, dass das Freigabemittel 17 in beide
Eingriffsöffnungen 18, 20 eingeführt wird, wobei sich die
Sperrvorrichtung 1 in der Sperrstellung bzw. im Sperrzu-
stand befindet, in der/dem das Eingriffsmittel 13 in der
Aufnahme 14 angeordnet ist.

[0097] Fig. 10 zeigt, dass gegenüber dem in Fig. 9 dar-
gestellten Ausführungsbeispiel das Freigabemittel 17 in
den Eingriffsöffnungen 18, 20 bewegt worden ist, so dass
das Freigabemittel 17 die Eingriffsöffnungen 18, 20 hin-
tergreift. Demnach kann das Freigabemittel 17, insbe-
sondere der Einführabschnitt 19 des Freigabemittels 17,
derart ausgebildet sein, dass die Eingriffsöffnung 18 und
vorzugsweise die weitere Eingriffsöffnung 20 zur Betäti-
gung des Sperrabschnitts 12 hintergriffen wird/werden.
[0098] Die Fig. 11 zeigt, dass durch Ziehen des Frei-
gabemittels 17 das Eingriffsmittel 13 aus der Aufnahme
14 heraus bewegt werden kann, wobei der Sperrab-
schnitt 12 an das Kopplungselement 7 herangezogen
wird. Insbesondere ändert jedoch ein solches Heranzie-
hen nichts an der Anordnung des Verbindungsabschnitts
10 an der Treibstange 3 bzw. am Kopplungselement 7.
[0099] Fig. 12 zeigt, dass durch ein Betätigungsmittel
21, im dargestellten Ausführungsbeispiel ein Fenster-
griff, eine geringfügige Längsbewegung des Kopplungs-
elementes 7 erreicht wird, die dazu führt, dass das Ein-
griffsmittel 13 auf den vorstehenden Beschlagkanal des
Flügelprofils 15 abgelegt werden kann, wie dies auch in
Fig. 13 dargestellt ist. Nun kann das Freigabemittel 17
wieder aus den Eingriffsöffnungen 18, 20 entfernt wer-
den. Bei den in den Fig. 12 und 13 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen ist die Sperrvorrichtung 1 im Freigabe-
zustand. Dieser Freigabezustand kann dann dazu ge-
nutzt werden, beispielsweise das Betätigungsmittel 21
derart zu überführen, dass eine Öffnung des Fensters 6
ohne eine Öffnungsbegrenzungseinrichtung 22 erreicht
wird, wie dies schematisch in den Fig. 14 bis 16 darge-
stellt ist.
[0100] Fig. 14 zeigt das Fenster 6 bei geschlossenem
Flügel 5, wobei die Sperrvorrichtung 1, die hier nicht nä-
her dargestellt ist, in der Freigabestellung ist. Dies er-
möglicht, dass das Betätigungsmittel 21 derart verlagert
werden kann, dass ein Freigeben des Flügels 5 erfolgt -
und zwar ohne eine Öffnungsbegrenzungseinrichtung
22. Auf die Öffnungsbegrenzungseinrichtung 22 wird
nachfolgend noch näher eingegangen. In diesem Zu-
sammenhang darf auf die noch folgenden Ausführungen
verwiesen werden.
[0101] Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist das Eingriffsmittel 13 als Niet, vorzugsweise Pilz-
zapfen, ausgebildet. Letztlich weist das Eingriffsmittel 13
einen Vorsprung 23 auf, der einen Hinterschnitt bereit-
stellen kann. In dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist der Vorsprung 23 umlaufend ausgebildet. Der
Vorsprung 23 kann ferner derart ausgebildet sein, dass
er zumindest zum bereichsweisen Hintergreifen der Auf-
nahme 14 dienen kann. Somit kann das Eingriffsmittel
13 die Aufnahme 14 hintergreifen, wie dies schematisch
in den Fig. 4A und 4B dargestellt ist.
[0102] Der in Fig. 1 gezeigte Sperrabschnitt 12 ist fe-
derbelastet und bevorzugt als Feder, insbesondere als
Blattfeder, ausgebildet. Darüber hinaus zeigt Fig. 1, dass
das Kopplungselement 7 als Profilschiene ausgebildet
ist. Sowohl die Sperre 8 als auch das Kopplungselement
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7 sind in dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel
langgestreckt ausgebildet, wobei die Längserstreckung
sowohl der Sperre 8 als des Kopplungselementes 7 in
Längsrichtung des Flügelprofils 15 verläuft. Insbesonde-
re kann die Länge der Sperre 8 und die Länge des Kopp-
lungselementes 7 jeweils wenigstens um das Achtfache
die Breite der Sperre 8 bzw. des Kopplungselementes 7
übersteigen.
[0103] In Fig. 4B ist dargestellt, dass das Kopplungs-
element 7 eine Unterseite 24 aufweist. Die Unterseite 24
ist derart ausgebildet, dass eine Vertiefung 25 vorhanden
ist. Die Vertiefung 25 dient zur zumindest bereichsweisen
Aufnahme des Sperrabschnitts 12 - und zwar im freige-
gebenen Zustand, wie er beispielsweise in den Fig. 12
und 13 dargestellt ist.
[0104] Fig. 2 zeigt, dass der Sperrabschnitt 12 im Ein-
bauzustand zumindest im Wesentlichen vollständig von
dem Kopplungselement 7 überdeckt wird. In Fig. 2 ist
ferner ein Ausschnitt dargestellt, in dem ein Abschnitt
des Kopplungselementes 7 entfernt worden ist, so dass
der Verbindungsabschnitt 10 der Sperre 8 ersichtlich
wird. Dies ist lediglich zu schematischen Darstellungs-
zwecken vorgenommen worden.
[0105] In Fig. 1 ist dargestellt, dass die Sperre 8 we-
nigstens ein Zentriermittel 26 zur fluchtenden Anordnung
der weiteren Eingriffsöffnung 20 sowie der Eingriffsöff-
nung 18 aufweist. In dem in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel sind zwei Zentriermittel 26 vorgesehen.
Die Zentriermittel 26 können bauchförmig und/oder
kreisbogenabschnittsförmig - im Querschnitt gesehen -
ausgebildet sein.
[0106] Das Zentriermittel 26, wie es auch in Fig. 5 dar-
gestellt ist, ist als Vorsprung der Sperre 8 ausgebildet
und dient letztlich zur Zentrierung der Sperre 8 in dem
Flügelprofil 15, vorzugsweise in der Falznut des Flügel-
profils 15. Die Zentriermittel 26 stehen in dem in Fig. 5
dargestellten Ausführungsbeispiel von den Längsseiten
der Sperre 8 ab und sind an diesen Längsseiten ange-
ordnet. Ferner grenzen die Zentriermittel 26 an den Ver-
bindungsabschnitt 10 an.
[0107] Die Fig. 6 zeigt eine Seitenansicht der in Fig. 5
dargestellten Sperrvorrichtung 1, wobei Fig. 7 den
Schnitt VII-VII aus Fig. 6 zeigt. Die Fig. 5 bis 7 verdeut-
lichen, dass die Sperre 8 mit dem Verbindungsabschnitt
10 fest mit dem Kopplungselement 7 verbunden ist.
[0108] In Fig. 8 ist schematisch ein Beschlag 4 darge-
stellt. In dem in Fig. 8 dargestellten Ausführungsbeispiel
ist der Beschlag 4 der Beschlag eines, insbesondere
schwenkbaren, Flügels 5 eines Fensters 6. Der Beschlag
4 kann auch der Beschlag einer Tür in weiteren, nicht
dargestellten Ausführungsformen sein. Der Flügel 5 ist
insbesondere als Drehflügel ausgebildet.
[0109] Ferner zeigt Fig. 8, dass der Beschlag 4 eine
Öffnungsbegrenzungseinrichtung 22 aufweist. Die Fig.
8 zeigt den Flügel 5 in der Öffnungsbegrenzungsstellung.
Die Öffnungsbegrenzungseinrichtung 22 dient zur Öff-
nungsbegrenzung des Flügels 5, insbesondere beim
Aufschwenken. Ferner umfasst der Beschlag 4 eine

Sperrvorrichtung 1 nach einem der vorhergehenden
Ausführungsformen, was nicht näher aus der Fig. 8 er-
sichtlich wird.
[0110] Der Beschlag 4 ist zur Anordnung im Falz zwi-
schen dem Flügel 5 und dem Flügelrahmen 27 vorgese-
hen. Nicht näher dargestellt ist, dass die Sperrvorrich-
tung 1 über wenigstens eine mit dem Kopplungselement
7 der Sperrvorrichtung 3 verbundene Treibstange 2, 3
des Beschlags 4 mit der Öffnungsbegrenzungseinrich-
tung 22 verbunden ist, vorzugsweise so dass die Öff-
nungsbegrenzungseinrichtung 22 in einer Sperrstellung
der Sperrvorrichtung 1 - das heißt bei in der Aufnahme
14 eingreifenden Eingriffsmittel 13 - die Öffnungsweite
des Flügels 5 begrenzt. Eine solche Begrenzung ist in
der Fig. 8 dargestellt. Ebenfalls ist die Öffnungsbegren-
zungseinrichtung 22 derart ausgebildet und mit der Treib-
stange 2, 3 des Beschlags 4 verbunden, dass die Öff-
nungsbegrenzungseinrichtung 22 in einer Freigabestel-
lung der Sperrvorrichtung 1 - das heißt einer Stellung, in
der das Eingriffsmittel 13 nicht mehr in der Aufnahme 14
angeordnet und aus dieser herausbewegt worden ist, wie
dies beispielsweise in Fig. 13 dargestellt ist - den Flügel
5, vorzugweise zum unbegrenzten Aufschwenken, frei-
gibt. Ein solches Freigeben des Flügels 5 ist in der Fig.
16 dargestellt.
[0111] In Fig. 8 ist ferner dargestellt, dass die Öff-
nungsbegrenzungseinrichtung 22 eine Schere 28 zur
Öffnungsbegrenzung des Flügels 5 aufweist. Die Schere
28 kann in der Öffnungsbegrenzungsstellung sowohl mit
dem Flügelrahmen 27 als auch mit dem Flügel 5 verbun-
den sein. Dabei kann die Schere 28 entweder am Flü-
gelrahmen 27 oder am Flügel 5 drehbar gelagert sein.
Grundsätzlich kann auch mehr als eine Öffnungsbegren-
zungseinrichtung 22 bei einem Fenster 6 oder einer Tür
eingesetzt werden. Werden mehrere Öffnungsbegren-
zungseinrichtungen 22 eingesetzt, so ist vorzugsweise
jede Öffnungsbegrenzungseinrichtung 22 mit der Sperr-
vorrichtung 1 gekoppelt.
[0112] Ferner zeigt Fig. 8 eine Flügel-Rahmenanord-
nung 29 mit einem Beschlag 4 nach einem der vorher-
gehenden Ausführungsformen. Die Flügel-Rahmenan-
ordnung 29 ist in den dargestellten Ausführungsbeispie-
len die Flügel-Rahmenanordnung 29 eines Fensters 6.
Nicht näher dargestellt ist, dass auch eine Flügel-Rah-
menanordnung 29 für eine Tür vorgesehen sein kann.
[0113] Der Beschlag 4 ist im Falz zwischen dem Flügel
5 und einem Flügelrahmen 27 des Fensters 6 oder der
Tür angeordnet.
[0114] In dem in Fig. 8 dargestellten Ausführungsbei-
spiel begrenzt die Öffnungsbegrenzungseinrichtung 22
in der Sperrstellung der Sperrvorrichtung 1 die Öffnungs-
weite des Flügels 5. Fig. 16 zeigt hingegen eine Freiga-
bestellung der Öffnungsbegrenzungseinrichtung 22, in
der die Sperrvorrichtung 1 den Flügel 5, vorzugsweise
zum unbegrenzten Aufschwenken, freigegeben hat.
[0115] Ein solches Freigeben kann insbesondere
durch Betätigung des Betätigungsmittels 21 erreicht wer-
den. Auch muss im Freigabezustand der Öffnungsbe-
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grenzungseinrichtung 22 sich die Sperrvorrichtung 1 im
Freigabezustand befinden.
[0116] Das in Fig. 13 dargestellte Kopplungselement
7 ist längsverschieblich im Falz am Flügel 5 angeordnet.
[0117] Die Fig. 4A und 4B zeigen, dass die Sperre 8
in eine Falznut der Falz bzw. in das Flügelprofil 15 ein-
greift und dass, vorzugsweise, das Eingriffsmittel 13 in
eine Aufnahme 14, die bevorzugt als Langloch ausgebil-
det ist, der Falz bzw. des Flügelprofils 15 eingreift. Die
Aufnahme 14 kann zumindest abschnittsweise einen
Hinterschnitt zum Hintergreifen durch das Eingriffsmittel
13 aufweisen.
[0118] In Fig. 8 ist dargestellt, dass zum Betätigen des
Beschlags 4 und zum Zusammenwirken mit der Sperr-
vorrichtung 1 ein Betätigungsmittel 21 vorgesehen ist.
Das Betätigungsmittel 21 kann am Flügel 5 vorgesehen
sein und insbesondere als Griff ausgebildet sein.
[0119] Durch Betätigung des Betätigungsmittels 21 in
der Sperrstellung der Sperrvorrichtung 1 kann ermöglicht
werden, dass das Betätigungsmittel 21 ausgehend von
einer Ruhestellung, wie sie in Fig. 19 dargestellt ist, bis
zu einer ersten Position betätigbar ist. Die erste Position
ist in Fig. 8 dargestellt.
[0120] Das Betätigungsmittel 21 kann von der Ruhe-
stellung in die erste Position gedreht werden. Sofern die
Sperrvorrichtung 1 in der Sperrstellung ist und die Öff-
nungsbegrenzungseinrichtung 22 in der Öffnungsbe-
grenzungsstellung, wie dies in Fig. 8 gezeigt ist, kann
das Betätigungsmittel 21 nicht über die erste Position
hinaus gedreht werden. Vorzugsweise unterscheidet
sich die Ruheposition des Betätigungsmittels 21 von der
ersten Position durch eine 90°-Drehung.
[0121] In der in Fig. 8 dargestellten Öffnungsbegren-
zungsstellung des Fensters 6 kann dann die Überführung
der Sperrvorrichtung 1 von dem Sperrzustand in den
Freigabezustand erfolgen, wie dies bereits im Zusam-
menhang mit den Fig. 1 bis 13 erläutert worden ist. Sollte
sich die Sperrvorrichtung 1 nun im Freigabezustand be-
finden, kann das in Fig. 8 dargestellte Fenster 6 durch
Schließen des Flügels 5 und anschließendes Betätigen
des Betätigungsmittels 21 von der ersten Position bzw.
der Vorhalteposition in die zweite Position verlagert wer-
den. Dabei zeigt die Fig. 14 die sogenannte "Vorhalte-
position".
[0122] Die Vorhalteposition zeichnet sich gegenüber
der ersten Position, wie sie in Fig. 8 dargestellt ist, da-
durch aus, dass bei einer Sperrvorrichtung 1, die mit ih-
rem Eingriffsmittel 13 aus der Aufnahme 14 herausbe-
wegt worden ist, eine (geringfügige) Verlagerung in eine
Vorhalteposition ermöglicht wird. Dies führt dazu, dass
das Eingriffsmittel 13 auf den Beschlagkanal des Flügel-
profils 15 abgelegt werden kann, wie dies in Fig. 13 dar-
gestellt ist. Dabei unterscheidet sich die Fig. 11 von der
Fig. 12 dadurch, dass das Betätigungsmittel 21 von der
ersten Position in die Vorhalteposition, wie sie in Fig. 12
schematisch dargestellt ist, überführt worden ist.
[0123] Eine Überführung des Betätigungsmittels 21
von der Vorhalteposition hinaus in eine zweite Position

ist dabei in diesem Zustand noch nicht möglich.
[0124] Denn es muss zunächst das Fenster 6 bzw. der
Flügel 5 geschlossen werden, wie dies in Fig. 14 darge-
stellt ist. Dann kann das Betätigungsmittel 21 von der
Vorhalteposition, wie sie in Fig. 14 dargestellt ist, in die
zweite Position überführt werden, die in Fig. 15 darge-
stellt ist. In dieser Position kann dann der Flügel 5 auf-
geschwenkt werden, wobei die Öffnungsbegrenzungs-
einrichtung 22 nicht mehr wirksam ist. Dies ist schema-
tisch in Fig. 16 dargestellt.
[0125] Auch von der Vorhalteposition in die zweite Po-
sition kann das Betätigungsmittel gedreht werden, vor-
zugsweise um etwa 90°.
[0126] Die Bewegungen bzw. Betätigungen des Betä-
tigungsmittels 21, insbesondere von der Ruhestellung in
die erste Position, von der ersten Position in die Vorhal-
teposition und von der Vorhalteposition in die zweite Po-
sition sowie von der zweiten Position zurück in die erste
Position können jeweils eine Längsbewegung des Kopp-
lungselementes 7 in der Falz bzw. im Flügelprofil 15 be-
wirken.
[0127] Nicht näher dargestellt ist, dass, wenn das in
der Freigabeposition befindliche Fenster 6 erneut ge-
schossen wird und wenn das Betätigungsmittel 21 von
der zweiten Position in die Ruheposition überführt wird,
das Eingriffsmittel 13 erneut in die Aufnahme 14 einrastet
und die Aufnahme 14 hintergreift. Dadurch kehrt die
Sperrvorrichtung 1 in die Sperrstellung zurück. In der
Sperrstellung der Sperrvorrichtung 1 kann die Öffnungs-
begrenzungseinrichtung 22 eine Öffnungsbegrenzung
des Flügels 5 gewährleisten.
[0128] Darüber hinaus ist nicht näher dargestellt, dass
eine Fehlbedieneinrichtung vorgesehen sein kann, die
derart ausgebildet ist, dass eine Betätigung des Betäti-
gungsmittels 21 nur bei geschlossenem Fenster 6 oder
bei geschlossener Tür durchführbar ist. Dies ist die so-
genannte Verschlussstellung des Fensters 6 oder der
Tür. Eine solche Verschlussstellung ist in Fig. 19 darge-
stellt. Eine Betätigung des Beschlags 4 nur in der Ver-
schlussstellung kann demnach über eine Fehlbedienein-
richtung sichergestellt werden.
[0129] Sofern eine Fehlbediensicherung vorgesehen
sein sollte, ist es bei einigen Ausführungsformen notwen-
dig, dass die Fehlbediensicherung zur Betätigung des
Betätigungsmittels 21 bei geöffnetem Fenster 6 außer
Kraft gesetzt wird. Eine Betätigung des Beschlags 4 über
das Betätigungsmittel 21 bei aufgeschwenkten Flügel 5
ist beispielsweise bei der Überführung des Betätigungs-
mittels 21 von der ersten Position in die Vorhalteposition
nötig. In weiteren Ausführungsformen kann die Fehlbe-
dieneinrichtung derart ausgebildet sein, dass sie die vor-
genannte Betätigung bei geöffnetem Fenster 6 zulässt.

Bezugszeichenliste:

[0130]

1 Sperrvorrichtung
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2 Treibstange
3 Treibstange
4 Beschlag
5 Flügel
6 Fenster
7 Kopplungselement
8 Sperre
9 Endbereich
10 Verbindungsabschnitt
11 anderer Endbereich
12 freier Sperrabschnitt
13 Eingriffsmittel
14 Aufnahme
15 Flügelprofil
16 Wandung
17 Freigabemittel
18 Eingriffsöffnung
19 Einführabschnitt
20 weitere Eingriffsöffnung
21 Betätigungsmittel
22 Öffnungsbegrenzungseinrichtung
23 Vorsprung
24 Unterseite
25 Vertiefung
26 Zentriermittel
27 Flügelrahmen
28 Schere
29 Flügel-Rahmenanordnung
30 Kopplungsabschnitt von 7

Patentansprüche

1. Sperrvorrichtung (1) zur Kopplung mit wenigstens
einer Treibstange (2, 3), vorzugsweise zur Kopplung
von wenigstens zwei Treibstangen (2, 3), eines Be-
schlags (4), insbesondere eines schwenkbaren Flü-
gels (5) eines Fensters (6) oder einer Tür und be-
vorzugt zur Anordnung im Falz zwischen dem Flügel
(5) und einem Flügelrahmen (27), aufweisend ein
mit wenigstens einer benachbarten Treibstange (2,
3) verbindbares Kopplungselement (7) und eine mit
dem Kopplungselement (7) und/oder einer Treib-
stange (2, 3) verbindbare Sperre (8),

wobei die Sperre (8) an ihrem einen Endbereich
(9) einen Verbindungsabschnitt (10) zur Verbin-
dung mit dem Kopplungselement (7) und/oder
einer Treibstange (2, 3) und an ihrem anderen
Endbereich (11) einen freien Sperrabschnitt
(12) aufweist, wobei der Sperrabschnitt (12) ein
Eingriffsmittel (13) zum Eingreifen in eine kor-
respondierende Aufnahme (14) des Flügels (5)
aufweist,
wobei der Sperre (8) ein Freigabemittel (17) zur
Betätigung des Sperrabschnitts (12) zugeord-
net ist.

2. Sperrvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kopplungselement (7) ei-
ne, vorzugsweise T-förmige, Eingriffsöffnung (18)
für das Freigabemittel (17) aufweist und/oder dass
der Sperrabschnitt (12) eine weitere, vorzugsweise
T-förmige, Eingriffsöffnung (20) für das Freigabemit-
tel (17) aufweist.

3. Sperrvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Freigabemittel (17) der-
art ausgebildet ist, dass die Eingriffsöffnung (18) und
vorzugsweise die weitere Eingriffsöffnung (20) zur
Betätigung des Sperrabschnitts (12) hintergreifbar
ist/sind.

4. Sperrvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Eingriffsmittel (13) als Niet und/oder als Pilzzapfen
ausgebildet ist.

5. Sperrvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sperrabschnitt (12) federbelastet ist und/oder als
Feder (5), insbesondere als Blattfeder, ausgebildet
ist und/oder dass das Kopplungselement (7) als Pro-
filschiene ausgebildet ist.

6. Sperrvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperre (8) und das Kopplungselement (7) langge-
streckt ausgebildet sind.

7. Sperrvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der
dem Sperrabschnitt (12) zugewandten Unterseite
(24) des Kopplungselements (7) eine Vertiefung (25)
zur zumindest bereichsweisen Aufnahme des Sperr-
abschnitts (12) vorgesehen ist.

8. Sperrvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Sperre (8) wenigstens ein, insbesondere quer zur
Längsrichtung ausgerichtetes, Zentriermittel (26)
zur fluchtenden Anordnung der Eingriffsöffnung (18)
und der weiteren Eingriffsöffnung (20) vorgesehen
ist.

9. Beschlag (4) eines, insbesondere schwenkbaren,
Flügels (5) eines Fensters (6) oder einer Tür, mit
einer Öffnungsbegrenzungseinrichtung (22) zur,
insbesondere absturzsicheren, Öffnungsbegren-
zung des Flügels (5) und einer Sperrvorrichtung (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
der Beschlag (4) zur Anordnung im Falz zwischen
dem Flügel (5) und einem Flügelrahmen (27) vorge-
sehen ist, wobei die Sperrvorrichtung (1) über we-
nigstens eine mit dem Kopplungselement (7) der
Sperrvorrichtung (1) verbundene Treibstange (2, 3)
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des Beschlags (4) mit der Öffnungsbegrenzungsein-
richtung (22) verbunden ist, vorzugsweise so dass
die Öffnungsbegrenzungseinrichtung (22) in einer
Sperrstellung der Sperrvorrichtung (1) die Öffnungs-
weite des Flügels (5) begrenzt und/oder vorzugswei-
se so dass die Öffnungsbegrenzungseinrichtung
(22) in einer Freigabestellung der Sperrvorrichtung
(1) den Flügel (5), vorzugsweise zum unbegrenzten
Aufschwenken, freigibt.

10. Beschlag nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Öffnungsbegrenzungseinrichtung (22)
wenigstens eine Scherenanordnung (28) zur Öff-
nungsbegrenzung des Flügels (5) aufweist.

11. Flügel-Rahmenanordnung (29) einer Tür oder eines
Fensters (6) mit einem Beschlag (4) nach einem der
Ansprüche 9 oder 10, wobei der Beschlag (4) im Falz
zwischen dem Flügel (6) und einem Flügelrahmen
(27) des Fensters (6) oder der Tür angeordnet ist,
insbesondere wobei die Öffnungsbegrenzungsein-
richtung (22) in der Sperrstellung der Sperrvorrich-
tung (1) die Öffnungsweite des Flügels (5) begrenzt
und/oder wobei die Öffnungsbegrenzungseinrich-
tung (22) in der Freigabestellung der Sperrvorrich-
tung (1) den Flügel (5), vorzugsweise zum unbe-
grenzten Aufschwenken, freigibt.

12. Flügel-Rahmenanordnung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kopplungsele-
ment (7) längsverschieblich im Falz am Flügel (5)
angeordnet ist.

13. Flügel-Rahmenanordnung nach Anspruch 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperre (8)
in eine Falznut der Falz eingreift und dass, vorzugs-
weise, das Eingriffsmittel (13) in eine Aufnahme (14),
insbesondere ausgebildet als Langloch, der Falz
eingreift, insbesondere wobei die Aufnahme (14) zu-
mindest abschnittsweise einen Hinterschnitt zum
Hintergreifen durch das Eingriffsmittel (13) aufweist
und/oder insbesondere wobei die Aufnahme (14) ei-
ne Wandung (16) als Anschlag für das Eingriffsmittel
(13) zur Begrenzung der Längsbewegung des Kopp-
lungselementes (7) in der Sperrstellung der Sperr-
vorrichtung (1) aufweist.

14. Flügel-Rahmenanordnung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein zum Betätigen des Beschlags (4) und zum
Zusammenwirken mit der Sperrvorrichtung (1), ins-
besondere dem Kopplungselement (1), ausgebilde-
tes Betätigungsmittel (21), insbesondere ein Griff,
am Flügel (5) vorgesehen ist.

15. Flügel-Rahmenanordnung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Fehlbedieneinrichtung vorgesehen ist, die

derart ausgebildet ist, dass eine Betätigung des Be-
tätigungsmittels (21) nur bei geschlossenem Fenster
(6) oder bei geschlossener Tür durchführbar ist.
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